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vielleicht noch zurückgeblieben iſt), ſondern wie die Rubriken
ebenfalls ſagen, altare

Für andere als rivatmeſſen, zuma wenn das Sanctiſſimum
ausgeſetzt iſt, hat die (22 V  V  Uli folgendes erklärt:
„An Dro abluendis vVino aQaua pollicibus Ct indieibus In Secunda
purificatione post Communionem debeat Sacerdos medio altaris
VETSUS COrU epistolae retcedere?“ Antwort Serventur rubricae

diversitate missae. Dieſe diversitas missae erklärten einige
Rubrieiſten ahin, daſs der rieſter bei der missa solemnis nie,
bei der MlsSSa 11011 Solemnis dagegen Immer von der des
(tares 20 COTU epistolae 3u gehen habe, Um die SeCuUnda puri-
fleatio U nehmen. Speciell bei der missa COTaIII exXPOSito ER

6tO gehen die Anſichten hierüber auseinander. Das einfachſte iſt
daher (zumal bei gewöhnlichen heiligen Segenmeſſen), die Prima C
Secunda purificatio m der Mitte 2  — Altares 3u nehmen, ohne ſich
zuviel mit dem Rücken gegen das Sanctiſſimum 5  U wenden.

Wels. IDr Johann Gföllner.
XI (Conſeeration de Ciboriums.) wel Prieſter,

Cajus und Sejus, erörtern die Frage, wie ſich beſten er
ſtelle gegen Verlegenheiten, welche eine zweifelhafte Conſecration der
(einen Hoſtien bereiten könne, un dem Falle, daſs man da  S

Ciborium vor der Meſſe zwar auf den Altar geſtellt, aber in der
Meſſ vergeſſen atte, dasſelbe auf das Corporale U etzen

aju erklärt: will mir die Verlegenheit nicht bereiten,
daſs ich nach der Conſecration nicht weiß, ob die kleinen Hoſtien
conſecriert ſind oder nicht, wenn ich vergeſſen E ſie auf das
Corporale U ſtellen ch mache alſo Eun für allemal die Intention,
dieſelben auch dann 3u conſecrieren, wenn ſie Aus Vergeſslichkeit
außerhalb de Corporales blieben

Sejus entgegnet: Eine olche Intention iſt unerlaubt, denn
man darf da  7 conſecrieren, was auf dem Corporale ſich befindet

Ca jus: Dann dürfen Sie auch nicht die Intention haben,
U conſecrieren, Sie vergeſſen, da  57 Ciborium vor der Onfe⸗
cration 5 öffnen oder, ſich das Eiborium auf dem
Corporale, aber nicht über dem Altarſteine efindet.

Sejus: Das iſt etwa Anderes!
Cajus Worin beſteht denn der Unterſchied?
Sejus: Es iſt zwar unerlaubt, das Ciborium bei der Con

ſecration geſchloſſen oder außerhalb des Altarſteins 3u laſſen. Es iſt
aber auch unerlaubt, dasſelbe auf dem Corporale 3u aben, ohne CS
U conſecrieren. Es iſt dies noch wohl mehr verkehrt, als jene Da
man von zwei Uebeln das geringere wählen muſs, E mache
ich ein⸗ für Qllema die Intention, alle Hoſtien 3u conſecrieren, die
ſich auf dem Corporale befinden, auch enn ich Ctwa vergeſſen ätte,
da  8 CEiborium öffnen, oder wenn dieſes etwa nicht über dem
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Altarſteine ſtände. Deshalb mache ich umgekehrt die Intention, alles
das zu conſecrieren, was auf dem Corporale iſt, und das nich
conſecrieren, was nicht auf dem Corporale So weiß auch ich
immer, wie ich daran bin

Cajus: Wenn hre Intention rlaubt iſt, dann iſt CS auch
die meinige. Denn ebenſo, ie auf dem Corporale, ſoll auch auf
dem Altare nichts ſtehen, aS nicht zur Meſſe gehört Auch ich
wähle Qher von zwei Uebeln das kleinere und mache ein⸗ für allemal
die Intention, das Ciborium 4 conſecrieren, 57 auf dem
Altare

Wer von eiden Prieſtern hat E Wir möchten Uuns für
Sejus entſcheiden. Denn CS ntſpri mehr der allgemeinen Anſicht,
daſs alles conſecriert wird, was auf dem Corporale iſt, agegen
nicht das, was außerhalb bleibt. Es iſt aber gut, wenn der rieſter
dur eine ausdrückliche Intention den einen wie den anderen un
außer Zweifel ſtellt. Dann hat wenigſtens nicht die Verlegenheit,
we zweifelha conſecrierte Hoſtien bereiten.

Es läſst ſich einwenden: Wenn die Intention unerlau wäre,
eventuell außerhalb de  U Corporales befindliche oſtien conſecrieren,
dann Are (S auch unerlaubt, die Intention 3 machen, daſs
ein⸗ für allemal den Wein conſecrieren wolle, auch ohne daſ

8

D

68 merkte, der Kelch einmal nicht vergoldet ſein ſollte Dieſe
Intention iſt aber er rlaubt alſo iſt * auch die andere, daſs
die kleinen Hoſtien conſecriert ſein ſollen, ſie Aus Vergeſ

S⸗

—
lichkeit außerhalb des Corporales lieben

Wir entgegnen: Die beiden Fälle tehen ſich nicht gleich.
＋ iſt eS eine ungleich größere Verkehrtheit, gegen die Anordnung
I eine Meſſe mit ungiltiger Conſecration des Weines U leſen,
als gegen die 1  1  6 Vorſchrift ſich eines nicht vergoldeten Kelches
5  U bedienen. agegen ſcheint * uns nicht erlaubt, auch eventuell
eine Conſecration außerhalb de Corporales wollen, da 3u einer
ſolchen Conſecration nichts zwingt Dann bleiht zwar der Fehler
beſtehen, daſs da  1 Ciborium unberufener und unnützer Weiſe auf
dem Altare iſt ber dieſer Fehler wird VN keiner eiſe intendiert,
ſondern nUlL permittiert, da auf Vergeſslichkeit beruht.

rier. Hammerſtein.
XII (De Aptismo Aabortivorum et de causis

abortus evitandis.) Gar oſtma chon iſt von Seelſorgern
die Erfahrung gemacht worden und ird noch immer gemacht, daſs
die Taufe der Frühgeburten, beſonders enn ſie noch klein ſind,
unterlaſſen wird Es dürfte aher ſehr angezeigt ſein, dieſen
Punkt ni bloß im Brau  men beſonders betonen, ſondern
auch, da der Brautunterricht mit der Zeit vergeſſen wird, bei gegebener
Gelegenheit bei Standespredigten oder bei Müttervereins⸗
Verſammlungen immer wieder von Zeit zu Zeit au U zu


